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 Kenntnis nehmend von der Beteiligung der Mitgliedstaaten, der Sachverständigen der 
Menschenrechtsvertragsorgane, der nationalen Menschenrechtsinstitutionen, des Amtes 
des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte und nichtstaatlicher 
Organisationen am zwischenstaatlichen Prozess und von ihren Beiträgen dazu, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, dass die Stärkung und Verbesserung der wirksa-
men Arbeitsweise des Systems der Menschenrechtsvertragsorgane ein gemeinsames Ziel 
der Beteiligten ist, die nach der Charta der Vereinten Nationen und den internationalen 




